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Regeste

Regeste Grundbuchliche Verfügung; Ausweis über den Rechtsgrund (Art. 965 Abs. 1 und 3
ZGB). Für die Eintragung in das Grundbuch bedarf es für den Nachweis des Rechtsgrundes
dann eines zusätzlichen Ausweises über den Beschluss des zuständigen Gemeindeorgans,
wenn den Vertretern des Gemeinwesens, die den Vertrag unterzeichnet haben, keine
umfassende Vertretungsmacht zukommt. Wie verhält es sich diesbezüglich mit den
Vertretern der Gemeinde St. Moritz? Frage offengelassen (E. 3).

Regeste Opération au registre foncier; légitimation quant au titre sur lequel se fonde
l'opération (art. 965 al. 1 et 3 CC). Pour l'inscription au registre foncier, une légitimation
supplémentaire quant à la décision de l'organe communal compétent est nécessaire pour la
preuve du titre sur lequel se fonde l'opération, lorsque les représentants de la commune qui
ont signé le contrat ne disposent pas d'un pouvoir de représentation suffisant à cet effet.
Qu'en est-il à cet égard des représentants de la commune de Saint-Moritz? Question laissée
ouverte (consid. 3).

Regesto Operazione del registro fondiario; prova del titolo giuridico (art. 965 cpv. 1 e 3
CC). Ai fini dell'iscrizione nel registro fondiario, la prova del titolo giuridico deve
comprendere altresì quella della decisione dell'organo comunale competente, ove i
rappresentanti dell'ente pubblico che hanno firmato il contratto non dispongano di un potere
di rappresentanza sufficiente a tal uopo. Quale è la situazione al riguardo dei rappresentanti
del comune di St. Moritz? Questione lasciata aperta (consid. 3).

Erwägungen

E. 2
Der Grundbuchverwalter hat die Anmeldung gestützt auf Art. 965 ZGB und Art. 17 GBV
abgewiesen, weil der erforderliche Gemeindebeschluss zur Prüfung des Verfügungsrechtes
der Gemeinde fehle. Ohne den angeforderten Protokollauszug könne der
Dienstbarkeitsvertrag nicht eingetragen werden. a) Gemäss Art. 17 GBV hat der
Grundbuchverwalter die Zuständigkeit zur Vornahme der Anmeldung zu prüfen, wenn
diese durch eine Behörde oder einen Beamten erfolgt. Diese Bestimmung steht im
vorliegenden Fall nicht zur Diskussion. Die strittige Anmeldung zur Eintragung ist nämlich
als besondere Bestimmung in den Dienstbarkeitsvertrag aufgenommen worden. Die
Anmeldung ging somit vom verfügungsberechtigten Eigentümer aus, der der
Beschwerdeführerin zugunsten der Öffentlichkeit ein unentgeltliches Fusswegrecht
eingeräumt hat. Für eine zusätzliche Anwendung von Art. 17 GBV betreffend
Prüfungspflicht bei einer Anmeldung durch eine Behörde bleibt daher kein Raum. b)
Gemäss Art. 965 Abs. 1 ZGB dürfen grundbuchliche Verfügungen, wie Eintragung,
Änderung und Löschung, in allen Fällen nur aufgrund eines Ausweises über das



Verfügungsrecht und den Rechtsgrund erbracht werden. Der Ausweis über den Rechtsgrund
wird nach Art. 965 Abs. 3 ZGB durch den Nachweis erbracht, dass die für dessen Gültigkeit
erforderliche Form erfüllt ist. Im vorliegenden Fall haben die Vertragsparteien am 27.
Oktober 1986 einen Dienstbarkeitsvertrag öffentlich beurkunden lassen. Die
Anforderungen an die äussere Form des Vertrages sind daher zweifellos erfüllt ( Art. 732
ZGB und Art. 19 Abs. 2 GBV ). In diesem Dienstbarkeitsvertrag ist der
Beschwerdeführerin ein unentgeltliches und dauerndes Fusswegrecht zugunsten der
Öffentlichkeit eingeräumt worden. Es handelt sich demnach um einen Vertrag mit
Schenkungscharakter. Ein solcher Vertrag kommt jedoch nur dann rechtsgültig zustande,
wenn der Beschenkte die Zuwendung annimmt ( Art. 244 OR ). BGE 114 II 36 S. 39

E. 3
Gemäss Art. 36 Ziff. 15 der Verfassung der Gemeinde St. Moritz obliegt der Abschluss von
Verträgen über dingliche Rechte an Grundeigentum - unter Vorbehalt der Zuständigkeit der
Bürgergemeinde - dem Gemeinderat. Der Gemeindepräsident und der Aktuar können einen
Dienstbarkeitsvertrag somit nicht in eigener Kompetenz abschliessen. Anderseits vertritt
der Gemeindepräsident die Gemeinde nach aussen und führt zusammen mit dem
Gemeindeschreiber oder dessen Vertreter die verbindliche Unterschrift für die Gemeinde
(Art. 52 der Gemeindeverfassung). Es stellt sich daher die Frage, ob der Gemeindepräsident
zusammen mit dem Gemeindeschreiber die Gemeinde auch dann verbindlich verpflichten
könne, wenn die Willensbildung im Innenverhältnis nicht korrekt erfolgt ist. Ist dies zu
bejahen, so besteht für den Grundbuchverwalter grundsätzlich kein Anlass zu prüfen, ob der
Vertrag vom zuständigen Gemeindeorgan genehmigt worden ist. Denn die materielle
Richtigkeit der Grundbucheintragung wäre unter dieser Voraussetzung in jedem Fall
gewährleistet. a) Die Lehre steht vorwiegend auf dem Standpunkt, der Grundbuchverwalter
habe bei einem Vertragsschluss durch das Gemeinwesen auch zu prüfen, ob das
Rechtsgrundgeschäft vom zuständigen Organ genehmigt worden sei (vgl. HOMBERGER,
Zürcher Kommentar, N 43, 46 und 50 zu Art. 965 ZGB , mit Hinweisen). Damit setzt sie
sinngemäss voraus, das Gemeinwesen werde nicht verpflichtet, wenn seine Vertreter ohne
den entsprechenden Beschluss des zuständigen Gemeinwesens gehandelt haben. Eine
nähere Begründung wird jedoch nicht angeführt. SCHWAGER (Die Vertretung des
Gemeinwesens beim Abschluss privatrechtlicher Verträge, Diss. Freiburg 1974, S. 258 f.
sowie S. 270 ff.) vertritt demgegenüber die Auffassung, jedes Gemeinwesen benötige
mindestens ein Vertretungsorgan, dessen Vertretungsmacht in der Regel nicht von der
Willensbildung des zuständigen Organs abhängig sei. Demzufolge verlangt dieser Autor für
grundbuchliche Vorgänge nur dann den Nachweis des entsprechenden Beschlusses des
zuständigen Organs, wenn dem Vertretungsorgan keine umfassende Vertretungsmacht
zugekommen ist (a.a.O., S. 276 f.). b) Welcher Auffassung zu folgen ist und ob der
Gemeindepräsident zusammen mit dem Gemeindeschreiber grundsätzlich eine umfassende
Vertretungsmacht im Sinne der Ausführungen von SCHWAGER besessen hätte, kann im
vorliegenden Fall dahingestellt bleiben. Bei der öffentlichen Beurkundung des
Dienstbarkeitsvertrages BGE 114 II 36 S. 40 waren sich nämlich alle Beteiligten bewusst,
dass es zum rechtsgültigen Abschluss des Vertrages eines entsprechenden Beschlusses einer
weiteren Behörde bedurfte. Nach den unbestrittenen Feststellungen der kantonalen Behörde
machte der Grundbuchverwalter die Anwesenden in seiner Eigenschaft als Urkundsperson
auf das Fehlen dieses Beschlusses aufmerksam und wies sie darauf hin, dass es ohne den
entsprechenden Nachweis zu einer Abweisung der Anmeldung kommen werde. Die
Beurkundung des Vertrages erfolgte überhaupt nur auf ausdrücklichen Wunsch der



Gemeindevertreter, damit diese bei einer Abweisung der Anmeldung in den Besitz einer
beschwerdefähigen Verfügung gelangten. Unter diesen Umständen hat der
Grundbuchverwalter seine Prüfungsbefugnis nicht überschritten, wenn er die Eintragung
ohne den Nachweis über den entsprechenden Beschluss der zuständigen Behörde
abgewiesen hat. Zwar hat das Bundesgericht wiederholt festgehalten, die Prüfungsbefugnis
des Grundbuchverwalters erstrecke sich bezüglich des Rechtsgrundes vor allem auf die
Einhaltung der erforderlichen Form ( BGE 110 II 131 ; BGE 107 II 213 ; vgl. auch BGE
112 II 29 ff. E. 2). Zugleich sind jedoch Vorbehalte für besonders krasse Mängel, so für den
Fall der offenkundigen Nichtigkeit des Rechtsgrundausweises gemacht worden. Angesichts
der allseitig bekannten erheblichen Mängel beim Vertragsschluss verletzt die Abweisung
ohne die entsprechende Ergänzung des Rechtsgrundausweises daher kein Bundesrecht (
Art. 966 Abs. 1 ZGB sowie Art. 24 Abs. 1 GBV ).
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